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schont Steuerhinterzieher

Klimatagung: Pläne zur Steuervereinfachung 
als PR-Gag entlarvt

DSTG: Anlegerschutz muss auch grauen 
Kapitalmarkt erfassen

Neues Gesetz zur Neu -
regelung der Selbstanzei-
ge schont Steuerhinter-
zieher. Die DSTG plädiert
daher für die komplette
Abschaffung der strafbe-
freienden Selbstanzeige.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
„Geld regiert die Welt“ – an dieses Schlagwort erinnert
man sich ständig bei der Betrachtung der Tagespolitik
und ist alles andere als amüsiert. Auf den internationa-
len Geldmärkten drehen Akteure Riesenräder und ver-
dienen sich goldene Nasen. Über Jahre erzeugte Luftbla-

sen platzen und ein riesiger Schaden erschüttert die Finanzmärkte. Diejenigen Ak-
teure, die diesen gewaltigen Schaden angerichtet haben, kassieren ungerührt ihre
Boni und schieben die Schadensbegrenzung und Sanierung der Politik zu. Die Politi-
ker müssen retten, was zu retten ist. Und sie retten Banken und Bänker mit dem Ein-
satz von 3-stelligen Milliardensummen aus Steuergeldern. Die Steuerzahler, die mit
der ganzen Spekulation nichts am Hut hatten, müssen die Zeche bezahlen. 

Dass dieses Prozedere nicht richtig sein kann, erkennt auch die Bundeskanzlerin. Frau
Merkel fordert die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Eine 0,5-prozentige Fi-
nanztransaktionssteuer hätte genug Ertrag erbracht, um den Schaden gut zu ma-
chen und Vorsorge für  künftige Crashs sicher zu stellen. Bezahlt hätten den Schaden
in diesem Fall die Akteure auf den Finanzmärkten, die auch die großen Räder gedreht
und große Gewinne eingestrichen haben. Eine solche Steuer wäre der richtige Weg
gewesen. Die Kanzlerin konnte sich nicht durchsetzen. Die Macht des Geldes und der
Märkte hat obsiegt. 

Kaum hatte der Normalbürger den internationalen Finanzschock verdaut, kam das
Problem Griechenland ans Tageslicht. Die Finanzwelt gewährte Griechenland in gro-
ßem Umfang Kredite zu hohen Zinsen. Die enormen Zinsen wurden mit Risikoauf-
schlägen begründet. Für welches Risiko wurden hier die hohen Prozentsätze ver-
langt? Natürlich für das Risiko, dass Griechenland irgendwann die aufgenommenen
Kredite nicht mehr ordentlich bedienen könnte. Mit den höheren Zinsen wird also
ein Ausfallrisiko abgedeckt. Nun trat dieser Fall tatsächlich ein, dass Griechenland
nicht mehr bezahlen konnte. Und wieder musste der Steuerzahler einspringen. Ein
Rettungsschirm für Griechenland wurde in der EU aufgespannt. Dabei müsste ei-
gentlich klar sein: wer Risiko bewusst eingeht und dafür eine üppige Rendite ein-
streicht, muss im Fall des Falles auch das Risiko tragen und Ausfälle akzeptieren.
Wenn am Ende doch wieder der Steuerzahler einspringen muss, besteht überhaupt
kein Risiko und die Risikozuschläge waren also ungerechtfertigt. Dieser Logik folgte
auch  die Auffassung der Bundeskanzlerin. Und erneut wurde sie von der Macht des
Geldes zurückgepfiffen. 

Jetzt steht Irland nach dem gleichen Muster auf der Matte. Anleger kassieren und
verdienen Millionen und der deutsche Steuerzahler muss die Risiken für griechische,
irische, portugiesische und spanische Staatsanleihen tragen. Dies ist eine arge Zumu-
tung. Auch die Dramen um die verschiedenen Landesbanken in Deutschland laufen
nach der gleichen Regie ab. Die Manager der Landesbanken drehten die großen Rä-
der, verdienten sich satte Boni, die Aufsichtsgremien ließen sie gewähren und nun,
nach dem Crash, sollen der Steuerzahler und auch die öffentlich Bediensteten die Ze-
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DSTG-Bundesvorsitzender Die-
ter Ondracek bewertete den
Referentenentwurf in einer er-
sten Stellungnahme als nicht
ausreichend, um ein konse-
quentes gesetzgeberisches Zei-
chen gegen Steuerhinterzie-
hung und -betrug zu setzen. 

Die DSTG plädiert nach wie vor
für eine komplette Abschaf-
fung der strafbefreienden
Selbstanzeigen, da mit der vor-
geschlagenen restriktiveren
Fassung des § 371 AO weiter-
hin das falsche steuerpoliti-
sche Signal ausgesandt werde,
dass Steuerhinterziehung
nicht als Straftat, sondern le-
diglich als ein Kavaliersdelikt
angesehen werden kann. 

Der DSTG-Chef wies darauf
hin, dass der BMF-Referenten-
entwurf noch hinter den Vor-
schlägen des Bundesrates zu-
rückbleibe, die dieser im Rah-
men der politischen Beratun-
gen zum Jahressteuergesetz
2010 zur Novellierung des 
§ 371 AO eingebracht hatte. 

Der Bundesrat hatte vorge-
schlagen, das subjektive Ele-
ment des „kennen müssens“ in
§ 371 Abs. 2 Nr. 1 AO  zu strei-
chen, um damit klarzustellen,
dass bereits der Eingang von
Kontrollmaterial bei der Steu-
erverwaltung, aus dem sich ei-
ne Steuerhinterziehung ohne
Weiteres ergibt, die Sperrwir-
kung für eine strafbefreiende
Selbstanzeige auslöst. Auch
der Zuschlag auf den Hinter-
ziehungsbetrag in Höhe von
fünf Prozent werde in der ak-
tuellen Gesetzesinitiative nicht
mehr berücksichtigt. 

Ondracek hält diesen Verzicht
für unverständlich, da ein Zu-
schlag von fünf Prozent auf
den Hinterziehungsbetrag un-
abhängig vom Zeitraum zwi-
schen Tathandlung und Selbst-
anzeige eine generalpräventi-
ve Wirkung im Hinblick auf 
die Abgabe richtiger und voll-
ständiger Steuererklärungen
entfalte und somit gerechtfer-
tigt sei. 

Im Zuge der weiteren parla-
mentarischen Beratungen wird
die DSTG nochmals nachdrück-
lich auf die bestehenden Miss-
stände bei der vorgesehenen
Neujustierung der strafbe-
freienden Selbstanzeige hin-
weisen. �

Neues Gesetz zur straf -
befreienden Selbstanzeige 
schont Steuerhinterzieher 

che zahlen. So nicht, kann man
hier nur sagen! 

Die öffentlichen Haushalte
sind unterfinanziert. Kommu-
nen, Länder und Bund können
die Haushalte nur mit Neuver-
schuldungen stemmen. Ent-
sprechende Lasten werden den
nächsten Generationen aufge-
bürdet, weil die Politik sich
weigert, die Vermögensbesit-
zer angemessen zur Kasse zu
bitten. Die Arbeitseinkommen,
die Pensionen und Renten wer-
den konsequent besteuert. Ka-
pitalerträge dagegen werden
mit der Abgeltungssteuer von

25 Prozent um bis zu 20 Pro-
zent billiger steuerlich belas-
tet als die Arbeitseinkommen.
Steuern auf Vermögen wer-
den so gut wie überhaupt
nicht erhoben. „Geld regiert
die Welt.“ 

Uns als öffentlich Bedienste-
te wird dauernd gepredigt,
man müsse sparen. Kürzun-
gen von Stellen, Wiederbe-
setzungssperren, das Strei-
chen und Eindampfen von
Sonderzahlungen jeder Art,
Abschläge bei Reisekosten
und Beihilfen seien unver-
meidbar. Nein, so geht das

nicht, muss man hier mit der
Faust auf den Tisch hauen. Mit
einer solchen Politik steht uns
ein konfliktreiches neues Jahr
2011 ins Haus, das unseren
Kampf, unsere Solidarität und
unseren vollen Einsatz erfor-
dert. Dazu rufe ich schon heu-
te alle Kolleginnen und Kolle-
gen auf. Wehrt Euch, heißt das
Motto!

Zunächst gilt es jedoch, inne
zu halten und zurückzublicken
auf ein im Großen und Ganzen
gutes Jahr für Sie, hoffentlich
frei von persönlichen Schick-
salsschlägen. Für die bevorste-

henden Weihnachtstage wün-
sche ich Ihnen alles erdenklich
Gute, Ruhe, Erholung und Be-
sinnung.

Für das neue Jahr wünsche ich
uns allen, dass wir gesund blei-
ben, dass wir solidarisch zu-
sammenstehen, dass wir ge-
meinsam ringen und kämpfen
für ein gutes Jahr 2011.

Mit kollegialen Grüßen

Mit dem kürzlich vorgelegten
Regierungsentwurf eines Ge-
setzes zur Verbesserung der Be-
kämpfung der Geldwäsche und
Steuerhinterziehung soll insbe-
sondere eine Neuregelung der
Selbstanzeige nach § 371 AO ge-
schaffen werden, um zukünftig
zu verhindern, dass Steuerhin-
terzieher im Zusammenhang
mit der Abgabe einer strafbe-
freienden Selbstanzeige taktie-
ren und das Verfahren hinaus-
zögern. Der Zeitpunkt, ab wann
eine strafbefreiende Selbstan-
zeige nicht mehr möglich ist,
soll mit den Novellierungen der
tatsächlichen und technischen
Ermittlungs- und Prüfungsrea-
lität angepasst werden. Danach
soll eine Straffreiheit dann aus-
geschlossen sein, wenn dem Tä-

ter oder seinem Vertreter be-
reits eine Prüfungsanordnung
bekanntgegeben worden ist.
Mit dieser Regelung soll es
nicht mehr auf das Erscheinen
des Prüfers ankommen. Der
Steuerhinterzieher kann nach
der Neuregelung nur dann
Straffreiheit erlangen, wenn die
eingereichten Besteuerungs-
grundlagen sämtliche straf-
rechtlich bisher noch nicht ver-
jährte Besteuerungszeiträume
erfassen. Dem Steuerhinterzie-
her wird also keine Straffreiheit
gewährt, wenn von bisher ver-
schwiegenen Besteuerungs-
grundlagen bewusst nur ausge-
wählte Sachverhalte nacher-
klärt werden, weil deren Aufde-
ckung unmittelbar zu befürch-
ten ist. 

DSTG_magazin_Anz.-Doku_12_10_Dummy  06.12.10  15:23  Seite 4



DSTG – Deutsche Steuer-Gewerkschaft

5

A
G

 K
li

m
a

ta
g

u
n

g

> DSTG magazin | Dezember 2010

Die an der deutschen Steuer-
rechtspflege beteiligten Ver-
bände und Organisationen tra-
fen am 8. November dieses Jah-
res in der Berliner DSTG-
Bundesgeschäftsstelle zu ihrer
113. Sitzung der Arbeitsge-
meinschaft Klimatagung zu-
sammen. Nach dem üblichen
Turnus war dies die zweite in-
formelle Aussprache 2010 in
dem speziellen Expertenkreis.

Unter Vorsitz der DSTG, der in
diesem Gremium die Verhand-
lungsleitung obliegt, wurden
aktuelle politische Entwicklun-
gen analysiert und auf ihre Pra-
xistauglichkeit überprüft. Im
Gesprächsverlauf stellten die
Vertreterinnen und Vertreter
der Mitgliederorganisationen
der Arbeitsgemeinschaft Klima-
tagung fest, dass bei einer Re-
form der Grundsteuer nach
dem Modell einer verkehrswert -
orientierten Bewertung vor al-
lem ein zusätzliches Beschäfti-
gungsprogramm für Verwal-
tung und Berater realisiert wür-
de. Im Zusammenhang mit den
verschiedenen Reformansätzen,
die politisch diskutiert werden,
dürfe das Thema Vermögen-
steuer nicht außer Acht gelas-
sen werden. Die Vermögensteu-
er könnte beispielsweise mit
der von den Südländern favori-
sierten „Einfachgrundsteuer“
endgültig eingestampft wer-
den. Die DSTG sprach sich in der
Diskussion über die zurzeit aus-
gesetzte und nicht erhobene
Vermögensteuer gegen eine
komplette Abschaffung dieser

Steuerart aus, weil diese zu-
künftig auch einfacher ausge-
staltet werden könnte. Bei der
Grundsteuer bestünden von
der Erhebungssystematik her
ebenfalls keinerlei Probleme.
Lediglich das Thema „Wertver-
hältnisse“ müsse angegangen
werden. Nachdrücklich warn-
ten die DSTG-Vertreter davor,
die in den Finanzämtern beste-
henden Grundstücksbestands-
daten abzubauen. Vielmehr
müsse das bestehende System
der Grundsteuer beibehalten
und in administrativer Hinsicht
einfacher geregelt werden.

Kontrovers wurde im Plenum
der Klimatagung über die poli-
tischen Pläne zur Neuordnung
der Gemeindefinanzen debat-
tiert. Während sich die Steuer-
beraterkammer für ein eigenes
Hebesatzrecht der Gemeinden
auf die Einkommensteuer aus-
spricht, favorisieren andere
Mitgliederorganisationen der
Arbeitsgemeinschaft Klimata-
gung – u. a. die DSTG – eine
Neuausrichtung der Gemeinde-
finanzen am bestehenden Mo-
dell. Gerade im Hinblick auf das
Stadt-Land-Gefälle könne ein
eigenes Hebesatzrecht zu spür-
baren unterschiedlichen finan-
ziellen Belastungen der Bürger
führen, da die Städte gezwun-
gen sind, andere Infrastruktur-
maßnahmen bereitzustellen
und zu unterhalten, als Ge-
meinden auf dem Land dies tun
müssen. Ländliche Gebiete kön-
nen außerdem aus dem Zuzug
wohlhabenden Bevölkerungs-

schichten einen Vorteil ziehen.
Bei einem eigenen Hebesatz-
recht der Gemeinden sind auch
Gesichtspunkte des Daten-
schutzes zu berücksichtigen,
weil die Kommunen mit einem
eigenen Hebesatzrecht auf die
Einkommensteuer einen direk-
ten Einblick in die Einkom-
mensstruktur ihrer Bürgerinnen
und Bürger erhielten. 

Als interessant wurde der Re-
formansatz des bayerischen Fi-
nanzministers Fahrenschon
eingestuft, der lediglich die
Substanzsteuer-Anteile an der
Gewerbesteuer abschaffen will.
Bisher müssen Unternehmen
Teilbeträge von Mieten, Zinsen
und Leasingkosten für die Be-
rechnung der Gewerbesteuer
zum Gewinn addieren und dar-
auf Steuern zahlen. Die durch
eine Streichung bedingten
Steuerausfälle will Fahrenschon
mit einem zwei Prozent höhe-
ren Anteil der Kommunen an
den Umsatzsteuereinnahmen
ersetzen. Strittig ist jedoch, ob
dieser Anteil von den Ländern
oder vom Bund übernommen
werden sollte. 

Einen Großteil der aktuellen Vor-
schläge der Bundesregierung
zur Steuervereinfachung bewer-
tet die Arbeitsgemeinschaft Kli-
matagung als „PR-Gag“. 90 Pro-
zent der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer könnten mit
Steuererstattungen rechnen.
Deshalb bleibe fraglich, welcher
Personenkreis von der Möglich-
keit der Abgabe einer zweijähri-
gen Steuererklärung wirklich

Gebrauch machen wolle. Her-
vorgehoben werden müsse zu-
dem, dass der Steuerbescheid
vielfach die Grundlage für staat-
liche Sekundärleistungen, wie
beispielsweise Bafög, bildet. Ei-
ne zweijährige Abgabe würde
ferner zu Bearbeitungswellen in
der Steuerverwaltung führen,
die vom Grundsatz her vermeid-
bar sein sollten. Eine „Luftnum-
mer“ seien ebenso die politi-
schen Vorstellungen über eine
vorausgefüllte Steuererklärung,
die lediglich bei einer elektro-
nischen Abgabe einsetzbar 
wäre. Seine Grunddaten habe
derjenige Steuerpflichtige, der
über Elster seine Steuererklä-
rung abgebe, ohnehin bereits
abgespeichert. 

Der politische Vorstoß, die steu-
erliche Absetzbarkeit von Kin-
derbetreuungskosten zu verein-
fachen, könnte nach Ansicht
der Arbeitsgemeinschaft Klima-
tagung verfassungsrechtliche
Folgeprobleme nach sich zie-
hen, wenn berufsbedingte Kin-
derbetreuungskosten bei dem
Werbungskostenbereich nicht
angegeben werden dürften. 

Die Streichung des steuerlichen
Abzugs privater Steuerbera-
tungskosten, die ab dem Veran-
lagungszeitraum 2006 gilt,
muss nach Ansicht aller in der
Arbeitsgemeinschaft Klimata-
gung vertretenen Verbände
und Organisationen schnellst-
möglich rückgängig gemacht
werden. Nachdrücklich wurde
eine entsprechende Gesetzes-
änderung verlangt. �

Klimatagung: Pläne zur 
Steuervereinfachung als 
PR-Gag entlarvt
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Die jüngste Finanzmarktkrise
hat das Vertrauen der Bevölke-
rung in Anlageprodukte des
Kapitalmarktes massiv beschä-
digt. Auch wird der Kapitalan-
leger infolge inkompetenter
und oft betrügerischer Anlage-
beratung und -vermittlung
häufig um einen beträcht-
lichen Teil seiner Ersparnisse
gebracht. Daneben werden
Verbraucher durch zweifelhafte
Finanzprodukte des sog. grau-
en Kapitalmarktes erheblich
geschädigt. Nach zuverlässigen
Schätzungen kommt es allein
in diesem Bereich zu einer jähr-
lichen Geldvernichtung in Hö-
he von rund 50 Milliarden Euro. 

Um den Anlegerschutz bei
zweifelhaften Kapitalproduk-
ten neu zu justieren, befasste
sich der Finanzausschuss des
Deutschen Bundestages am 
1. Dezember dieses Jahres mit
einem Gesetzentwurf der
Bundesregierung sowie weite-
ren Anträgen der Bundestags-
fraktionen mit der gleichen
Thematik. Zu der Anhörung
war neben weiteren Experten
auch die DSTG geladen, die
durch den stellv. Bundesvorsit-
zenden Thomas Eigenthaler
vertreten wurde. 

Der Gesetzentwurf dient ei-
nem effektiveren Anleger-
schutz vor Falschberatung. So
soll die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) bei falscher oder feh-
lender Information der Anleger
über erfolgte Provisionszah-
lungen zukünftig Bußgelder
verhängen können. Darüber
hinaus müssen Anleger inten-
siver über Finanzprodukte in-
formiert werden. Weiterhin
sieht der Gesetzentwurf Neu-
regelungen im Bereich der of-
fenen Immobilienfonds vor.
Zur Verbesserung der Kapital-

markttransparenz sind darü-
ber hinaus neue Mitteilungs-
und Veröffentlichungspflich-
ten für bislang nicht erfasste
Transaktionen geplant. Damit
soll verhindert werden, dass
durch sogenanntes „Anschlei-
chen“ unbemerkt größere
Stimmrechtspositionen aufge-
baut werden können. 

DSTG-Vize Thomas Eigenthaler
bewertete den Gesetzentwurf
als notwendigen Schritt in die
richtige Richtung für einen
besseren Anlegerschutz und
für mehr Transparenz auf dem
Kapitalmarkt. Die gesetzliche
Neuausrichtung gehe jedoch
nicht weit genug – so sei es im
Hinblick auf einen effizienten
und umfassend wirkenden An-
legerschutz dringend notwen-
dig, auch den Bereich des sog.
grauen Kapitalmarktes einer
wirksamen staatlichen Kon-
trolle zu unterziehen und in ei-
nem Gesamtkonzept mit kla-
ren Verhaltens- und Haftungs-
regelungen mit in den Gesetz-
entwurf einzubeziehen. Fast
täglich entstünden neue Fi-
nanzprodukte, die sich überla-
gerten. Er forderte daher eine
einheitliche Kontrolle ohne
Ausnahmen. Eigenthaler kriti-
sierte auch die Absicht der
Bundesregierung, den grauen
Kapitalmarkt im Wesentlichen
über das Gewerberecht und
damit über die Gewerbeauf-
sicht in den Ländern zu regeln.
Dies sei der falsche Ansatz.
Vielmehr sollten – angesichts
der inhaltlichen Sachnähe –
auch die Produkte des grauen
Kapitalmarktes in dem Anwen-
dungsbereich des Wertpapier-
handelsgesetzes und des Kre-
ditwesengesetzes erfasst wer-
den. Er forderte vor den Parla-
mentariern eine einheitliche
und zentrale Aufsichtskompe-
tenz durch die BaFin. Ange-

sichts der durch den Gesetz-
entwurf vorgesehenen Aufga-
benmehrung sei zudem die Be-
hörde sowohl personell wie
mit Sach- und EDV-Mitteln an-
gemessen auszustatten. Darü-
ber hinaus sei es dringend ge-
boten, die rein formale Pro-
spektkontrolle um eine inhalt-
liche Kontroll- und Risikoprü-
fung zu erweitern. Eigenthaler
schlug vor, mit verschiedenen
Risikostufen – geringes Risiko,
mittleres Risiko und hohes Ri-
siko – dem Anleger Risikoprofi-
le der verschiedenen Produkte
und damit die Folgewirkung
seiner Anlageentscheidung
präziser und nachvollziehba -
rerer zu präsentieren. 

Als sinnvoll bezeichnete der
DSTG-Vize die Schaffung einer

gesetzlichen Verpflichtung,
wonach Kunden rechtzeitig vor
Abschluss eines Geschäfts
über Finanzinstrumente ein
kurzes und leicht verständli-
ches Informationsblatt über
das Anlageprodukt zur Verfü-
gung gestellt werden muss.
Der Gesetzgeber sollte mit der
Vorgabe eines Formblatts die
Voraussetzungen dafür kon-
kret ausgestalten, da bereits in
der Praxis verwendete Muster
erhebliche Abweichungen auf-
weisen. Er forderte  auch eine
klare und transparente Offen-
legung der meist versteckten
Zuwendungen an den Finanz-
berater vor Beginn des jeweili-
gen Beratungsgesprächs. Aus-
reichend in dieser Hinsicht sei
nicht der Verweis auf allgemei-

DSTG: Anlegerschutz muss auch 
grauen Kapitalmarkt erfassen
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ne und verklausulierte Vertrags -
texte. Vielmehr müsse die 
Höhe der Provisionszahlung
klar und ersichtlich für den
Kunden ausgewiesen werden,
damit er sich diese und daraus
resultierende mögliche Inter-
essenkollisionen bei jeder 
Anlageentscheidung vor Au-
gen führen kann. Mit einer
neuen Regelung in § 34 d
Wertpapierhandelsgesetz 
sollen die Unternehmen ver-
pflichtet werden, nur sach-
kundige Mitarbeiter in der 
Anlageberatung einzusetzen. 

Der DSTG-Vize machte deut-
lich, dass die Neuregelung ei-
nen wichtigen Beitrag zur Ver-
besserung der Schutzrechte
des Anlegers darstelle, jedoch
müsse gesetzlich fixiert wer-
den, dass die erforderliche
Sachkunde grundsätzlich
durch eine Sachkundeprüfung
bei einer staatlichen oder
staatlich anerkannten Stelle –
beispielsweise den Industrie-
und Handelskammern – nach-
gewiesen werden muss. In die-
sem Zusammenhang forderte
er nochmals mit Nachdruck ei-
ne Verbesserung der haftungs-
rechtlichen Verfahren für die
Anleger und darüber hinaus –
wie bei Versicherungsmaklern
– auch für Anlageberater und 
-vermittler die Einführung ei-
ner obligatorischen Berufs-
haftpflichtversicherung. 

Auch die Einrichtung einer be-
hördeninternen Datenbank, in
die Verantwortliche und Mitar-
beiter der Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen aufge-
nommen werden sollen, wur-
de von dem DSTG-Vertreter
unterstützt. Mit diesem Instru-
ment werde eine Auswertung
der Anlageberatung unter risi-
koorientierten Gesichtspunk-
ten durch die BaFin möglich.
Institute und einzelne Anlage-
berater, über die vermehrt Be-
schwerden eingehen, können
nämlich so direkt und zielge-
richtet von der BaFin über-
wacht und sanktioniert wer-
den. Einzelne Befragungen von

Mitarbeitern, anlassbezogene
Sonderprüfungen sowie die
Schwerpunktsetzung im Rah-
men der jährlichen WpHG-Prü-
fung runden die notwendigen
Überwachungs- und Aufsichts-
modalitäten der BaFin ab.

Um private Kleinanleger nicht
zu belasten, sprach sich die
DSTG im Hinblick auf den An-
teilserwerb an einem Immobi-
lienfonds für eine Erhöhung
der geplanten Freigrenze von
5 000 auf 10 000 Euro im Falle
einer vorzeitigen Rückgabe
aus. Bis zu diesem Betrag müs-
sten Anleger ohne Einhaltung
einer Mindesthaltedauer und
ohne Rücknahmeabschläge
Anteile zurückgeben können. 

Zur weiteren Verbesserung des
Anlegerschutzes forderte Ei -
genthaler nachdrücklich die
Wiedereinführung einer amt-
lichen Kapitalerträgnisbeschei-
nigung, die bis Ende des Jahres
2008 in § 24 c EStG geregelt
war. Die Bescheinigung über
Kapitalerträge sei mit Einfüh-
rung der Abgeltungsteuer
nicht obsolet geworden. Viel-
mehr müsse der Kleinanleger,
dessen persönlicher Steuersatz
unter 25 Prozent liegt, seine
Steuererklärung mit Erträgnis -
aufstellungen über seine Kapi-
talerträge abgeben. Auch sei
allzuoft die Abgeltungssteuer
nicht zutreffend erhoben wor-
den. Der Kleinanleger dürfe
nicht zum Bittsteller gegen -
über seiner Bank degradiert
werden. Eine Vorgabe, wonach
diese Aufstellung der Gliede-
rung der Anlage KAP zur Ein-
kommensteuererklärung ent-
sprechen muss, sei im Sinne
des Verbraucherschutzes und
des Servicegedankens ein
Grunderfordernis. 

Die weiteren von den Bundes-
tagsfraktionen eingebrachten
Anträge zur Stärkung des Anle-
ger- und Verbraucherschutzes
bei Finanzdienstleistungen sah
der DSTG-Vize als richtig und
konsequent an und wurden
von ihm unterstützt. �

DSTG_magazin_Anz.-Doku_12_10_Dummy  06.12.10  15:24  Seite 7



DSTG – Deutsche Steuer-Gewerkschaft

> DSTG magazin | Dezember 2010

E-
B

il
a

n
z/

M
in

is
te

rg
e

sp
rä

ch

8

Nach einem Entwurf einer
Rechtsverordnung des Bun-
desministeriums der Finan-
zen soll die Pflicht zur Abgabe
der E-Bilanz sowie der digita-
len Gewinn- und Verlustrech-

Pflicht zur Abgabe der E-Bilanz 
um ein Jahr verschoben

nung um ein Jahr verschoben
werden. 

Neben weiteren an der Steuer-
rechtspflege beteiligten Ver-
bänden und Organisationen
begrüßt auch die Deutsche

Steuer-Gewerkschaft eine Ver-
schiebung des Anwendungs-
zeitpunktes. Die technischen
und organisatorischen Voraus-
setzungen liegen noch nicht
vor, weil erst Ende August 

dieses Jahres der Entwurf 
veröffentlicht und mit einem
Schreiben des BMF flankiert
wurde. Diese Voraussetzungen
können bis Ende dieses Jahres
auch nicht geschaffen werden. 

Die nun gewonnene Zeit soll
dazu genutzt werden, mit Hilfe
eines Pilotprojekts, an dem sich
Unternehmen freiwillig beteili-
gen können, das Verfahren in
der Praxis zu erproben. 

Die Deutsche Steuer-Gewerk-
schaft hat sich im Zusammen-
hang mit der Einführung der
elektronischen Bilanz für eine
ausreichende Pilotierung aus-
gesprochen und darauf hinge-
wiesen, dass die Steuerverwal-
tung im kommenden Jahr mit
der ELStAM-Verschiebung oh-
nehin genügend ausgelastet ist.

Über den Entwurf der Rechts-
verordnung, der die einjähri-
ge Verschiebung festschreibt,
soll am 17. Dezember 2010 
im Bundesrat entschieden 
werden. �

Der langjährige Finanzminister
des Landes Hessen, Karl-Heinz
Weimar, ist im Zusammen-
hang mit der Kabinettsneubil-
dung in Wiesbaden aus dem
Amt geschieden. Sein Aus-
scheiden haben sowohl die
DSTG-Hessen, wie auch die
DSTG-Bund mit großem Be-
dauern zur Kenntnis genom-
men. Karl-Heinz Weimar war
ein guter Finanzminister. Gut
für das Land und gut für seine
Beschäftigten. Sein Umgang
mit der Verwaltung war stets
von einem positiven Blickwin-
kel geprägt und er konnte so
die eine oder andere Verbesse-
rung für die Kolleginnen und
Kollegen in Hessen durchset-

zen. Dafür gebührt ihm unser
herzlichster Dank. 

Als neuer Finanzminister wur-
de der bisherige Staatssekretär
im Finanzministerium in Hes-
sen, Dr. Thomas Schäfer, beru-
fen. Das Amt der Staatssekretä-
rin im Hessischen Finanzminis-
terium wurde Prof. Dr. Luise
Hielscher übertragen. Der
DSTG-Vorsitzende Dieter On-
dracek konnte gemeinsam mit
dem Landesvorsitzenden Mi-
chael Volz im Ministerbüro in
Wiesbaden bereits ein erstes
Gespräch mit Finanzminister
Dr. Thomas Schäfer führen.
Gleich zu Beginn des Treffens
versicherte Dr. Schäfer, er wer-
de im Sinne von Karl-Heinz

Weimar weiterarbeiten. Er ha-
be Art und Stil des bisherigen
Finanzministers immer für
richtig empfunden. Dement-
sprechend werde er ebenfalls
seine Steuerverwaltung positiv
sehen und für sie entsprechend
eintreten. Die DSTG kenne er
als kritischen aber verlässlichen
Partner und als engagierten
Vertreter der Beschäftigten in
der hessischen Steuerverwal-
tung. Eine gute Zusammenar-
beit mit der DSTG, sowohl auf
Landesebene wie auch im
Bund, sei ihm daher ein echtes
Anliegen und habe für ihn ho-
he Priorität. Die Türen für die
DSTG-Vertreter stünden jeder-
zeit offen. Auch telefonisch sei

er für die DSTG jederzeit er-
reichbar. Der positive Ge-
sprächsauftakt setzte sich über
das mehr als eine Stunde dau-
ernde Gespräch fort. Diskutiert
wurden viele Sachthemen. Die
Personalsituation in den hessi-
schen Finanzämtern, die Situa-
tion der Außendienste, die Be-
förderungssituation, Reisekos-
ten, Beihilfe und die gesamte
Palette der Leistungen für die
Beschäftigten standen auf der
Gesprächsagenda. 

Dem Landesvorsitzenden Mi-
chael Volz gab der Minister ei-
nige konkrete Zusagen für Ver-
besserungen, die das positive
Gesprächsklima unter Beweis
stellten. 

Positiver Blick auf Finanzverwaltung 
hat in Hessen Kontinuität
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Aktuelle Themen der Steuer-
politik wurden ebenfalls er -
örtert. Einig waren sich der
Minister und die DSTG-Ver-
treter darin, dass kein Spiel-
raum für große Steuersen-
kungen bestehe. Die gerin-
gen Mittel, die freigemacht
werden können, müssten ein-
gesetzt werden, um Steuer-
vereinfachungen umzusetzen.
Die von Hessen eingebrachten
programmatischen zehn
Punkte werden von der DSTG
unterstützt. Im Punkt Abzugs-
möglichkeiten von Kinderbe-
treuungskosten hat die DSTG
jedoch eine andere Meinung
und hat diese dem Minister
dargelegt. Einig waren sich
beide Seiten, dass bei der Um-
satzsteuer etwas getan wer-
den müsse. Die DSTG-Vertre-
ter haben vorgeschlagen, den
sieben Prozent Ausnahmeka-
talog gänzlich zu streichen
und die so gewonnenen Fi-
nanzmittel jeweils mit 1/3 da-
für einzusetzen, die Steuern
zu vereinfachen, zu ermäßi-

gen und die Grundbedarfssät-
ze im Sozialbereich zu erhöhen.

Minister Schäfer war in diesem
Punkt hinsichtlich der Durch-
setzungsmöglichkeiten skep-
tisch, wenngleich auch er die
Grundrichtung für richtig hielt. 

Bei der Gewerbesteuer war
man sich einig, dass diese ein-
facher gestaltet werden müs-
se. Eine Ergänzung oder Stabi-
lisierung durch einen kommu-
nalen Einkommensteuerzu-

schlag wurde übereinstimmend
skeptisch betrachtet. Die DSTG-
Vertreter erläuterten, dass sie
sich anstelle der zeitaufwendi-
gen Zurechnungen als einen Sta-
bilitätsfaktor eine Beteiligung
der Kommunen an der Umsatz-
steuer vorstellen könnten. Bei
dem Thema der anstehenden
Grundsteuerreform machten die
DSTG-Vertreter deutlich, sie woll-
ten – anders als die Länder Bay-
ern, Baden-Württemberg und
Hessen –  grundsätzlich an der

wertbezogenen Grundsteuer
festhalten. Eine flächendecken-
de Neubewertung ist mit ma-
schineller Unterstützung durch-
aus ohne Mehrpersonal mach-
bar. Eine auf Einheitswerten ba-
sierende Grundsteuerberech-
nung sei in jedem Fall gerechter
als eine mit grobem Raster er-
hobene „Einfachgrundsteuer“. 

Bei dem Gespräch wurde 
deutlich, dass es viele Proble-
me zu lösen gibt, bei denen
man in einem rechtzeitigen
Gespräch einvernehmliche 
Lösungen finden kann. Die
DSTG-Vertreter dankten Mi-
nister Schäfer für das offene
Gespräch und die freundliche
Atmosphäre, in der das Tref-
fen stattfand. Beide Seiten 
vereinbarten, einen engen 
Gesprächskontakt zu halten. �

> DSTG-Chef Dieter Ondracek (re.)
und der Vorsitzende des Landes-
verbandes Hessen, Michael Volz
(li.), kamen zu einem ersten Ge-
spräch mit dem neuen hessischen
Finanzminister, Dr. Thomas Schä-
fer, zusammen. 

Neue Ermittlungsverbote können 
Strafrechtspflege behindern

Bundestag und Bundesrat be-
handeln mit dem Gesetzent-
wurf zur Stärkung des Schut-
zes von Vertrauensverhältnis-
sen zwischen Mandanten und
ihren Rechtsanwälten im Straf-
prozess zurzeit eine Thematik,
die nur auf den ersten Blick hin
die Arbeit der Steuerverwal-
tung nicht beeinträchtigt. Für
Strafverfahren im steuerlichen
Bereich hätte diese Regelung
jedoch erhebliche Nachteile. 

In der Sache geht es um die
Absicht, dass über den Straf-
verteidiger im engeren Sinne
hinaus weitere Personen in
den absoluten Schutzbereich
des § 160 a Strafprozessord-

nung (StPO) hineingezogen
werden sollen. 

§ 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 3 der
StPO billigt Verteidigern und
Rechtsanwälten zum Schutze
ihres Mandanten ein Zeugnis-
verweigerungsrecht zu. § 160 a
StPO greift diesen Ansatz auf
und schränkt dahingehend
strafprozessuale Ermittlungs-
maßnahmen ein, mit denen
Erkenntnisse gewonnen wür-
den, die dem Zeugnisverweige-
rungsrecht der in § 53 StPO ge-
nannten Berufsgeheimnisträ-
ger unterliegen. Die Vorschrift
differenziert jedoch: für Geist-
liche, Verteidiger und Abgeord-
nete gilt nach § 160 a Abs. 1

StPO ein absolutes Erhebungs-
und Verwertungsverbot hin-
sichtlich aller Ermittlungsmaß-
nahmen. Für weitere zeugnis-
verweigerungsberechtigte Be-
rufsgeheimnisträger – und da-
mit auch für Rechtsanwälte,
die im konkreten Fall nicht im
Rahmen eines Verteidigungs-
mandates tätig werden – greift
nach Abs. 2 der Vorschrift ein
Erhebungs- und Verwertungs-
verbot nur nach Maßgabe ei-
ner Verhältnismäßigkeitsprü-
fung im Einzelfall. 

Der Gesetzentwurf der Bun -
desregierung sieht nun vor,
den absoluten Schutz des 
§ 160 a Abs. 1 StPO vor straf-
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prozessualen Beweis- und Ver-
wertungsmaßnahmen auf die
Rechtsanwaltschaft insgesamt
zu erweitern. 

Darüber hinaus soll die Einbe-
ziehung weiterer Berufsgrup-
pen – wie Patentanwälte,
Steuerberater, Steuerbevoll-
mächtigte, Wirtschaftsprüfer
und vereidigte Prüfer – erst
später geprüft werden. 

Der Gesetzentwurf hat genau
diese zuletzt genannten Be-
rufsgruppen mit der Forderung
auf den Plan gerufen, aus
Gleichheitsgründen schon mit
diesem Gesetzentwurf eine
Ausweitung des absoluten
Schutzes des § 160 a StPO
auch auf ihre Berufszweige zu
vollziehen. 

Eine solche gesetzliche Erwei-
terung des Verbots strafrecht-
licher Ermittlungsmaßnahmen
gegen Berufsgeheimnisträger
hätte nicht zuletzt im steuer-
strafrechtlichen Bereich erheb-

liche negative Auswirkungen,
insbesondere dann, wenn
wichtige Geschäftsunterlagen
nicht mehr beim Steuerpflich-
tigen, sondern lediglich beim
Rechtsanwalt bzw. Steuerbera-
ter vorrätig gehalten werden.
Die Steuerfahndung dürfte
diese weder beschlagnahmen
noch weitere strafprozessuale
Ermittlungsmaßnahmen – wie
beispielsweise eine Telefon-
überwachung – in Betracht
ziehen. 

Die Deutsche Steuer-Gewerk-
schaft tritt deshalb sowohl der
geplanten Erweiterung des ab-
soluten Schutzbereichs des 
§ 160 a StPO auf Rechtsanwäl-
te sowie einer darüber hinaus
gehenden Aufnahme weiterer
Berufsgeheimnisträger in den
Schutzbereich der Norm mit
Vehemenz entgegen. Mit ei-
nem solchen Gesetzesvorstoß
würde das in der Strafprozess -
ordnung austarierte Regelungs-
werk von staatlichen Ermitt-

lungsmöglichkeiten auf der ei-
nen und Schutzrechten auf der
anderen Seite aus den Fugen
geraten. 

Der Deutsche Richterbund
bringt es in seiner Stellung-
nahme zum Gesetzentwurf
auf den Punkt: „eine Einbezie-
hung weiterer Berufsgeheim-
nisträger in den Schutzbereich
des § 160 a StPO gefährdet die
Sicherung einer funktionsfähi-
gen Strafrechtspflege“. 

Ferner muss berücksichtigt
werden, was Sinn und Zweck
des absoluten Beweiserhe-
bungs- und Verwertungsver-
bots bei Strafverteidigern oder
Geistlichen sein soll. Ein sol-
ches Verbot schützt das beson-
dere Vertrauensverhältnis des
Mandanten zu seinem Straf-
verteidiger und hindert daran,
dass dieser bloßes Objekt der
Strafverfolgung wird. Gesprä-
che mit einem Seelsorger ge-
hören ebenso zum Kernbereich

privater Lebensgestaltung, der
vor staatlichen Ermittlungs-
möglichkeiten absolut zu
schützen ist.

Das Vertrauensverhältnis wei-
terer Berufsgruppen – auch
des Rechtsanwalts außerhalb
seiner Eigenschaft als Strafver-
teidiger – hat ihren Kern je-
doch weder in einem Bezug
zur Menschenwürde noch im
Schutz des Kernbereichs der
privaten Lebensgestaltung. Ei-
ner dahingehenden Erweite-
rung des Schutzbereichs fehlt
nach Ansicht der Deutschen
Steuer-Gewerkschaft deshalb
die verfassungsrechtliche Legi-
timation. 

Als weiteres Argument spricht
gegen eine solche Regelung,
dass es zu einer erheblichen
Störung im Steuervollzug kom-
men müsste, wenn die Steuer-
fahndung ihrer strafprozessua-
len Ermittlungsmöglichkeit be-
raubt würde. �

Während die DSTG in Bund
und den alten Bundesländern
inzwischen den 60. Jahrestag
begehen konnte, kommt der
DSTG-Landesverband Nord -
rhein-Westfalen als Nachzüg-
ler daher. Am 11. Juni 1960 ge-
gründet, wurde dieses 50jähri-
ge Jubiläum gebührend am 
1. Oktober 2010 in der Dort-
munder Westfalenhalle gefeiert.

Erst rund zwölf Jahre, nachdem
1948 die drei Bezirksverbände
Düsseldorf, Köln und Westfalen
ins Leben gerufen wurden, ent-
schlossen sich deren Spitzen, ei-
nen Landesverband zu grün-
den. Bis heute hat der Landes-
verband die Aufgabe, die politi-

schen Aktivitäten zu bündeln
und als Ansprechpartner für Po-
litik und Verwaltung aufzutre-
ten. Im Landesverband NRW
werden die zentralen Themen
diskutiert, Handlungsmöglich-
keiten für die Bezirke bespro-
chen und gemeinsame Ziele er-
arbeitet. Die Außenvertretung
der DSTG in NRW liegt beim
Landesverband, zu dessen Vor-
stand neben einem gewählten
Landesvorsitzenden (Manfred
Lehmann) auch die Chefs der
drei Bezirke (Rainer Hengst,
Heinz Katerkamp und Marc
Kleischmann) und der HPR-Vor-
sitzende (Hans-Jürgen Schnie-
ber) gehören.

50 Jahre DSTG-Landesverband NRW

Ein Nachzügler
feiert Jubiläum

DSTG-Bundesleitung und Redaktion des
DSTG magazins wünschen allen Leserinnen
und Lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr 2011. 
Die nächste Ausgabe des DSTG magazins
(1/2-2011) erscheint Anfang Februar 
kommenden Jahres. 
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Inzwischen sind in NRW weite-
re Aufgaben bei der Interes-
senvertretung hinzugekom-
men. Rund 200 Mitglieder aus
dem Bau- und Liegenschafts-
bereich (BLB-NRW) werden un-
mittelbar von der Landesge-
schäftstelle aus betreut. Und
aus dem Mitteilungsblatt „Der
Steuerbeamte in NRW“ wurde
das viel beachtete Mitglieder-
magazin „Blickpunkt“. Unter
www.dstg-nrw.de sind Einbli-
cke in die Sonderausgabe des
Blickpunktes möglich.

Die Jubiläumsfeier fand im
Vorfeld der Landeshauptvor-
standssitzung statt. Im Beisein
von Gästen aus Politik und Ver-
waltung warf ein Gründungs-
mitglied des damaligen BdSt-
Landesvorstandes einen Blick
auf die ersten Jahre: Werner
Hagedorn, DSTG-Urgestein aus
Wuppertal, ehemaliger
Bundesvorsitzender der DSTG
und des DBB, schilderte Na-
men und Ereignisse aus den er-
sten Jahren. Ganz besonders

erinnerte er an die frühen Jah-
re der DSTG auf Bundesebene.
Damals, unter Hermann Fre-
dersdorf, war die Geschäftstel-
le über viele Jahre in Düssel-
dorf beheimatet. Und auch da-
mals stand die engagierte
Interessenvertretung für die
Beschäftigten der Finanzver-
waltung im Mittelpunkt der
gewerkschaftlichen Arbeit.

Manfred Lehmann konzen-
trierte seinen Beitrag auf die
aktuelle Lage der Finanzver-
waltung in NRW. Anschließend
ergriffen der neue Staatssekre-
tär im Finanzministerium, Dr.
Rüdiger Messal, und der DSTG-
Bundesvorsitzende Dieter On-
dracek das Wort. Klar, dass
auch der runde Geburtstag
wieder Gelegenheit bot, ge-
meinsam ins Gespräch zu
kommen. Klar auch, dass die
aktuellen Themen dabei ge-
nauso spannend waren wie
der herausragende Blick in die
Vergangenheit durch Werner
Hagedorn. �

> Zahlreiche aktive wie auch ehemalige Kolleginnen und Kollegen ver-
folgten aufmerksam den Rückblick auf die 50jährige DSTG-Geschichte
durch Werner Hagedorn.

> Die Landesleitung der DSTG Nordrhein-Westfalen. V. l.: Manfred Leh-
mann (Landesvorsitzender), Hans-Jürgen Schnieber (HPR-Vorsitzender),
Marc Kleischmann (Vorsitzender BV Düsseldorf), Heinz Katerkamp (Vor -
sitzender BV Westfalen-Lippe) und Rainer Hengst (Vorsitzender BV Köln).
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Während die Forderung nach
einer bundeseinheitlichen
Steuerverwaltung in der DSTG
ganz überwiegend sehr skep-
tisch beurteilt wird und diese
Diskussion spätestens nach
der Föderalismusreform II auch
beendet ist, hat die DSTG For-
derungen nach einer bundes-
einheitlichen Steuersoftware

stets positiv und konstruktiv
begleitet. Nachdem das Vor-
gängerprojekt FISCUS sich be-
kanntlich zu einem teuren Rie-
senflop entwickelt hatte, ist
das Nachfolgeprogramm KON-
SENS auf einem wesentlich
besseren Wege. KONSENS (Ko-
ordinierte neue Softwareent-
wicklung der Steuerverwal-

tung) soll die bisherigen Pro-
grammierverbünde ablösen
und – weitgehend aufbauend
auf dem bayerischen EOSS-
Projekt und der von NRW ge-
nutzten Software – den Weg
in eine neue Software-Zukunft
weisen. Die Federführung liegt
bei den Ländern Bayern, Ba-
den-Württemberg, Hessen,

Niedersachsen und Nordrhein-

Westfalen. Erste KONSENS-

Produkte befinden sich bereits

im Einsatz.

Zu dieser Thematik hält die

DSTG seit Jahren hochinforma-

tive Seminare ab. Diese richten

sich an Mitglieder der Stufen-

vertretungen in den Ländern,

Vom 3. bis 5. November 2010
fanden in der Stadthalle Leon-
berg unter dem Motto „Steuer-
gerechtigkeit – ade?“ der 16.
Steuer-Gewerkschaftstag des
Landesverbandes Baden-Würt-
temberg und die Gewerk-
schaftstage der Bezirksverbän-
de Baden und Württemberg
statt.

Im Mittelpunkt des Gewerk-
schaftstages stand die Neu-
wahl des Landes- und des Lan-
deshauptvorstandes sowie der
Fachausschüsse.

Der bisherige Landesvorsitzen-
de Franz Riß (Ulm) kandidierte
aus Altersgründen nicht mehr
und wurde vom Gewerk-
schaftstag aufgrund seiner
großen Verdienste einstimmig
zum Ehrenvorsitzenden er-
nannt.

Als Nachfolger von Franz Riß
wurde mit überwältigender
Mehrheit der bisherige Vorsit-
zende des Bezirksverbandes
Württemberg, Klaus Becht
(Sachsenheim), in das Amt 
berufen.

In seine Fußstapfen als Be-
zirksvorsitzender tritt der bis-
herige Geschäftsführer des Be-
zirksverbandes Württemberg,
Jochen Rupp (Schechingen).

Komplettiert wird der Landes-
vorstand durch den wiederge-
wählten Vorsitzenden des Be-
zirksverbandes Baden, Markus
Scholl (Heidelberg), sowie Gerd
Huber (stellv. Vorsitzender,
Freiburg), Kai Rosenberger 
(Geschäftsführer, Gammels-
hausen), Raphael Thome (Kas-
sierer, Bruchsal), Ulrike Keller
(Frauenvertreterin, Stuttgart)
sowie die Fachreferenten Harry
Weber (mittlerer Dienst, Öh-
ringen), Andreas Hey (gehobe-
ner Dienst, Villingen-Schwen-
ningen), Thomas Eigenthaler
(höherer Dienst, Leinfelden),
Dorothea Faisst-Steigleder 
(Tarif, Heidenheim), Martina
Braun (Rechtschutzbeauftrag-
te, Karlsruhe) und weitere Vor-
standsmitglieder kraft Sat-
zung.

In der öffentlichen Veranstal-
tung zum Abschluss des Ge-
werkschaftstages sprachen ne-
ben dem neu gewählten Vor-
sitzenden Klaus Becht der Fi-
nanzminister des Landes, Willi

Steuer-Gewerkschaftstag des Landesverbandes 
Baden-Württemberg in Leonberg

> Klaus Becht wurde zum neuen
Vorsitzenden des Landesver-
bandes Baden-Württemberg
gewählt.

> Zahlreiche Ehrengäste waren der Einladung zum 16. Steuer-Gewerk-
schaftstag des Landesverbandes Baden-Württemberg nach Leonberg
gefolgt, so in der 1. Reihe v. l.: Eugen Schlachter (MdL, Bündnis 90/Die
Grünen), Dr. Nils Schmid (MdL, SPD), Heiderose Berroth (MdL, FDP/DVP),
Klaus Herrmann (MdL, CDU), Franz Riß (DSTG-Landesvorsitzender bis 
4. November 2010), Klaus Becht (DSTG-Landesvorsitzender ab 4. No-
vember 2010), Finanzminister Willi Stächele (MdL, CDU), Volker Stich
(BBW-Vorsitzender) und Andrea Heck (Oberfinanzpräsidentin).

Stächele (MdL), die Vertreter
der Landtagsfraktionen Klaus
Herrmann (CDU), Dr. Nils
Schmid (SPD), Eugen Schlach-
ter (Bündnis 90/Grüne) und
Heiderose Berroth (FDP/DVP)
sowie der Oberbürgermeister
der Stadt Leonberg, Bernhard
Schuler, der Vorsitzende des
Beamtenbundes Baden-Würt-
temberg, Volker Stich, und
DSTG-Chef Dieter Ondracek.

Einzelheiten über den Ablauf
der Gewerkschaftstage bitten
wir dem Mitgliedermagazin
„Forum“ des Landesverbandes
Baden-Württemberg zu ent-
nehmen (http://www.dstg-
bw.de/forum.htm). �

DSTG steht hinter KONSENS

Personalräte diskutieren auf Augenhöhe
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Prominenten Besuch konnten
DSTG-Vize Manfred Lehmann
und Bundesgeschäftsführer
Rafael Zender mit dem Vor-

stand des DSTG-Landesverban-
des Schleswig-Holstein in der
DSTG-Bundesgeschäftsstelle
begrüßen. In einem ausgiebi-

gen Gespräch informierten
sich die Landesvorsitzende
Heidi Naber und ihre Vor-
standskolleginnen und -kolle-
gen über die aktuelle Arbeit
der DSTG-Bundesleitung und
DSTG-Bundesgeschäftsstelle.
Gesprächsthemen waren u. a.
der weitere geplante Personal-
abbau in den Landesverwal-
tungen. Allein in Schleswig-
Holstein sollen insgesamt
5 300 Stellen im öffentlichen
Dienst wegfallen und einge-
spart werden, davon 330 in 
der Finanzverwaltung. 

Bei dem Gedanken- und Erfah-
rungsaustausch über die Ren-
tenbesteuerung bestand Einig-
keit, dass ein Großteil der ak-
tuellen Schwierigkeiten in der
Praxis auf das von den Renten-
versicherungsträgern angelie-

ferte schlechte Datenmaterial
zurückzuführen sei. Erstmals
sei eine offene Kapitulation
der Exekutive vor den Maßnah-
men der Legislative festzustel-
len. In der Diskussion um den
von der Bundesregierung vor-
geschlagenen zweijährigen
Veranlagungszeitraum für Ein-
kommensteuerpflichtige wur-
de deutlich, dass mehr Argu-
mente gegen diesen „Vereinfa-
chungsvorschlag“ sprechen als
dafür. So seien Rechtsänderun-
gen problematisch, die zwi-
schen den Veranlagungszeit -
räumen in Kraft treten, wie
auch die Tatsache, dass die Ar-
beitnehmer mit erwarteten
Steuerrückzahlungen nicht
zwei Jahre warten wollen. Zu-
mindest müsse ihnen ein Wahl-
recht eingeräumt werden. 

damit die Personalräte dort auf
Augenhöhe mit den Verwaltun-
gen bei der Einführung ins Ge-
spräch kommen können. So
können ggf. unnötige Belastun-
gen für unsere Kolleginnen und
Kollegen in den Ämtern gemil-
dert oder sogar vermieden wer-
den. Auch in diesem Jahr fand
wieder ein KONSENS-Seminar
an der dbb akademie in Königs-
winter statt. Das Seminar, das
bereits zum sechsten Male an-
geboten wurde, leitete erneut
der stellvertretende Bundesvor-
sitzende Thomas Eigenthaler.
Der Seminarleiter konnte 20
motivierte und interessierte
Kolleginnen und Kollegen aus
dem Kreis der DSTG begrüßen,
darunter etliche Mitglieder des
Bundesvorstandes. Wiederum
war es gelungen, hoch kompe-
tente Referenten aus verschie-
denen Bundesländern zu ge-
winnen, die einen aktuellen
Überblick über ihre Projekte ga-

ben und unseren Mitgliedern
der Stufenvertretungen kon-
kret und anschaulich Rede und
Antwort standen. Dieses Jahr
standen sehr stark die Themen
RMS (Risikomanagementsyste-
me), ELSTAM (elektronische
Lohnsteuerabzugsmerkmale)

und KONSENS 1 (der modifi-
zierte EOSS-Beitritt der Länder
Baden-Württemberg, Hessen
und Niedersachsen) im Vorder-
grund. Auch das Thema „KON-
SENS in der Personalratsarbeit“
und ein vertiefter interner Aus-
tausch kamen nicht zu kurz.

In der abschließenden Semi-
narbewertung ergab sich ein
einhelliger Befund: Dieses Se-
minar ist für die Arbeit in den
Stufenvertretungen unver-
zichtbar und sollte auch in Zu-
kunft unbedingt fortgesetzt
werden. �

Prominenter Besuch aus Kiel in der 
DSTG-Bundesgeschäftsstelle

> Kolleginnen und Kollegen des Landesvorstandes Schleswig-Holstein
besuchten die Bundesgeschäftsstelle in Berlin. V. l. n. r.: Harm Thiessen,
Andreas Weiß, Günter Paul, Britta Kielbock, Peter Wolff-Maurer, Heidi
Naber, Hans-Jürgen Hartmann sowie Manfred Lehmann und 
Rafael Zender.
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Probleme im Hinblick auf die
beklagten Gesundheitsbeein-
trächtigungen im Finanz-
amtsneubau Quedlinburg
konnten die Teilnehmer aus
Quedlinburg mit DSTG-Lan-
deschef Michael Sandau erör-
tern. Eine rechtliche Bewer-
tung der Misshelligkeiten
und eine  Einordnung der
 Eingriffsmöglichkeiten nahm
DSTG-Bundesgeschäftsführer
Rafael Zender vor. DSTG-Chef
Dieter Ondracek stellte klar,
dass die DSTG in Berlin dem
DSTG-Ortsverband Quedlin-
burg in jedem Fall bei der
 Lösung des Problems zur
 Seite stehe. Erfreut zeigte
sich Ondracek über die Aus-
richtung des Deutschland -

turniers durch den DSTG-Lan-
desverband Sachsen-Anhalt
unter der organisatorischen
Federführung durch die
 Ortsverbandsvorsitzende 
Iris  Herfurth. 

Abschließend wurde den Kolle-
ginnen und Kollegen die Auf-
fassung der DSTG zu den ak-
tuellen Steuervereinfachungs-
vorschlägen der Bundesregie-
rung erläutert. �

Falls es zu der vorgeschlagenen
vorausgefüllten Steuererklä-
rung kommt, müsse die Daten-
sicherheit garantiert werden.
Zu bedenken sei, dass 80 Pro-
zent der Daten bei den Renten-
versicherungsmitteilungen

sich als falsch herausgestellt
hätten. Erfreulich sei, dass
nunmehr wieder die Gesetzes-
folgenabschätzung als wichti-
ger Faktor deklariert werde,
um auch die notwendigen Per-
sonalressourcen in den Län-

dern zu erkennen und zur Ver-
fügung zu stellen. Erörtert
wurden auch der zu erwarten-
de Ablauf der Tarifrunde und
die Einbindung der DSTG in
mögliche Protestaktionen. Als
guter Vorschlag wurde von al-

len Beteiligten der Vorschlag
Manfred Lehmanns, eine
„HPR-Börse“ zum Informa-
tionsaustausch zwischen den
Hauptpersonalräten der Fi-
nanzverwaltungen der Länder
einzurichten, begrüßt. �

Ortsverband Quedlinburg in Berlin

> DSTG-Chef Dieter Ondracek informierte die Kolleginnen und Kollegen
des Ortsverbandes Quedlinburg über die gewerkschaftspolitische 
Arbeit auf Bundesebene. V. l.: Ortsverbandsvorsitzende Iris Herfurth,
Bundesgeschäftsführer Rafael Zender, Dieter Ondracek und Landes-
vorsitzender Michael Sandau.

> Kolleginnen und Kollegen des Ortsverbandes Quedlinburg bei ihrem Besuch der Bundesgeschäftsstelle in Berlin.

Über die aktuelle Arbeit der

Bundesleitung informierte

DSTG-Chef Dieter Ondracek

den Ortsverband Quedlin-

burg. Gespannt folgten die

Besucher der DSTG-Bundesge-

schäftsstelle seinen Ausfüh-

rungen zur aktuellen Steuer-

politik und zu den Arbeitsbe-

dingungen auf dem Berliner

Parkett. Anschaulich sprach

Ondracek über die Notwen-

digkeit, die Bedingungen und

die Chancen der Lobbyarbeit

für die Beschäftigten in den

Finanzämtern. 

DSTG-Vize Helmut Overbeck

erläuterte die aktuellen Ent-

wicklungen und „Baustellen“

im Tarifbereich. Spezifische
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„Berlin ist immer eine Reise
wer!“ Dies dachte auch der
Ortsverband Karlsruhe-Stadt
und stattete im Rahmen einer
Berlinreise der Bundesge-
schäftsstelle einen Besuch ab.
Herzlich begrüßt  wurde die
Gruppe dabei von einem
„Landsmann“, dem stellvertre-
tenden Bundesvorsitzenden
Thomas Eigenthaler. Dieser gab
einen Überblick über die Arbeit
im „politischen Berlin“. Er be-

richtete über die Funktion der
DSTG-Bund als Dachorganisa-
tion, die die intensive Arbeit der
Bezirks- und Landesverbände
bündele und verstärke. Wichti-
ge Themen waren darüber hin-
aus aktuelle steuerpolitische
Probleme und deren meist ne-
gative Auswirkungen auf die
Arbeitsbelastung in den Äm-
tern sowie die bedeutsame Zu-
sammenarbeit mit dem Deut-
schen Beamtenbund. �

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

> Tauschecke

Ortsverband Karlsruhe 
zu Gast in Berlin
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Auch in diesem Jahr führt der dbb
beamtenbund und tarifunion in der
Zeit von Januar bis Dezember eine
Mitgliederwerbeaktion durch, die
diesmal unter dem Motto „Auf die
Perspektive kommt es an!“ steht.
Seit Januar 2010 hat der dbb seine
Werbeaktionen von dem bekannten
Bonuspunktesystem auf ein Wert-
schecksystem umgestellt. Das neue
System macht die Werber/innen
flexibler in der Prämienauswahl,
unabhängig von dem relativ knap-
pen Prämienkatalog und bietet in-
dividuelle Einlösungsmöglichkeiten
bei über 200 Firmen mit mehr als
25 000 Filialen bundesweit. Außer-
dem können die Wertschecks über
einen längeren Zeitraum gesam-
melt werden, da die Wertschecks
ab Ausstellungsdatum drei Jahre

gültig bleiben.

Die Mitgliedsverbände teilen 
der DSTG-Bundesgeschäfts-

stelle auf Meldebögen re-

Mitgliederwerbeaktion 2010

> Info

Die DSTG-Bundesleitung hat
die Werbeaktion noch at-
traktiver gestaltet. Nach Ab-
schluss der Aktion erhalten
die zehn besten Werber/in-
nen attraktive Bargeldpreise.

> Der beste Werber erhält 
500,– Euro in bar.

> Der zweitbeste Werber 
erhält 400,– Euro in bar.

> Der drittbeste Werber 
erhält 300,– Euro in bar.

> Der viertbeste Werber 
erhält 200,– Euro in bar.

> Die erfolgreichen
Werber/innen vom fünf-
ten bis zum zehnten Platz
erhalten jeweils 100,–
Euro in bar.

gelmäßig alle neu geworbenen Mit-
glieder sowie die Werber/innen mit. 

Die Bundesgeschäftsstelle leitet die
Meldebögen an den dbb weiter, der
wiederum die entsprechenden
Wertschecks den Werberinnen und
Werbern zukommen lässt. Nach Ab-
schluss der Werbeaktion werden
die besten Werberinnen und Wer-
ber und glücklichen Gewinner der
Bargeldpreise er-
mittelt. Der
Rechtsweg ist
bei dieser
Mitglieder-
werbeak-
tion ausge-
schlossen.
Die Redak-
tion wünscht
viel Glück!
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Wertschecks und 
Infos anfordern bei:

dbb Bundesgeschäftsstelle
Mitgliederwerbung

E-Mail: 
dbb-mitgliederwerbeaktion@gmx.de
Friedrichstraße 169/170 

10117 Berlin 
Tel. 030.206413-815

Fax 030.4081-5599
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